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(2a) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied eines nach § 324 Absatz 1
Satz 1 eingerichteten Prüfungsausschusses einer Kapitalgesellschaft
1. die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft nicht
nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 3 Unterabsatz 2, des Artikels 5 Absatz 4
Unterabsatz 1 Satz 1 oder des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung (EU)
Nr. 537/2014 überwacht,

2. eine Empfehlung für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer Prü-
fungsgesellschaft vorlegt, die den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 2
Unterabsatz 2 oder 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht
oder der ein Auswahlverfahren nach Artikel 16 Absatz 3 Unterabsatz 1 der
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht vorangegangen ist, oder

3. den Gesellschaftern einen Vorschlag für die Bestellung eines Abschlussprüfers
oder einer Prüfungsgesellschaft vorlegt, der den Anforderungen nach Arti-
kel 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht
entspricht.

(3) 1Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1
Nummer 1 und Satz 2 sowie des Absatzes 2a mit einer Geldbuße bis zu
fünfhunderttausend Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 2 Satz 1 Nummer 2
mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 2 Ist die
Kapitalgesellschaft kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d, beträgt die
Geldbuße in den Fällen des Absatzes 1 höchstens den höheren der folgenden
Beträge:
1. zwei Millionen Euro oder
2. das Zweifache des aus der Ordnungswidrigkeit gezogenen wirtschaftlichen
Vorteils, wobei der wirtschaftliche Vorteil erzielte Gewinne und vermiedene
Verluste umfasst und geschätzt werden kann.

(3a) 1Wird gegen eine kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaft im Sinne
des § 264d in den Fällen des Absatzes 1 eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten verhängt, beträgt diese Geldbuße höchstens den
höchsten der folgenden Beträge:
1. zehn Millionen Euro,
2. 5 Prozent des jährlichen Gesamtumsatzes, den die Kapitalgesellschaft in dem
der Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielt hat oder

3. das Zweifache des aus der Ordnungswidrigkeit gezogenen wirtschaftlichen
Vorteils, wobei der wirtschaftliche Vorteil erzielte Gewinne und vermiedene
Verluste umfasst und geschätzt werden kann.

2 In den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1
Nummer 1 oder Satz 2 ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten anzuwenden.
(3b) 1Gesamtumsatz im Sinne des Absatzes 3a Satz 1 Nummer 2 ist der

Betrag der Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 oder der Betrag der Nettoumsatz-
erlöse nach Maßgabe des auf das Unternehmen anwendbaren nationalen
Rechts im Einklang mit Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie 2013/34/EU.
2Handelt es sich bei der Kapitalgesellschaft um ein Mutterunternehmen oder
um ein Tochterunternehmen im Sinne des § 290, ist anstelle des Gesamt-
umsatzes der Kapitalgesellschaft der Gesamtumsatz im Konzernabschluss des
Mutterunternehmens maßgeblich, der für den größten Kreis von Unterneh-

2. Abschnitt. Vorschr. für Kapitalgesellschaften § 334 HGB 1
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men aufgestellt wird. 3Wird der Konzernabschluss für den größten Kreis von
Unternehmen nicht nach den in Satz 1 genannten Vorschriften aufgestellt, ist
der Gesamtumsatz nach Maßgabe der den Umsatzerlösen vergleichbaren Posten
des Konzernabschlusses zu ermitteln. 4 Ist ein Jahres- oder Konzernabschluss für
das maßgebliche Geschäftsjahr nicht verfügbar, ist der Jahres- oder Konzern-
abschluss für das unmittelbar vorausgehende Geschäftsjahr maßgeblich; ist auch
dieser nicht verfügbar, kann der Gesamtumsatz geschätzt werden.
(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über

Ordnungswidrigkeiten ist
1. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in den Fällen des Absatzes
1 bei Kapitalgesellschaften, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d
sind,

2. das Bundesamt für Justiz
a) in den Fällen des Absatzes 1, in denen nicht die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht nach Nummer 1 Verwaltungsbehörde ist, und

b) in den Fällen des Absatzes 2a,
3. die Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle in den Fällen des Absatzes 2.
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden auf:

1. Kreditinstitute im Sinne des § 340 Absatz 1 Satz 1,
2. Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des § 340 Absatz 4 Satz 1,
3.Wertpapierinstitute im Sinne des § 340 Absatz 4a Satz 1,1)
4. Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes2),
5. Versicherungsunternehmen im Sinne des § 341 Absatz 1 und
6. Pensionsfonds im Sinne des § 341 Absatz 4 Satz 1.

Zweiter Titel. Ordnungsgelder

§ 3353) Festsetzung von Ordnungsgeld; Verordnungsermächtigungen.
(1) 1Gegen die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Kapital-

gesellschaft, die
1. § 325 über die Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses, des Lagebe-
richts, des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und anderer Unter-
lagen der Rechnungslegung oder

2. § 325a über die Pflicht zur Offenlegung der Rechnungslegungsunterlagen
der Hauptniederlassung

nicht befolgen, ist wegen des pflichtwidrigen Unterlassens der rechtzeitigen
Offenlegung vom Bundesamt für Justiz (Bundesamt) ein Ordnungsgeldverfah-
ren nach den Absätzen 2 bis 6 durchzuführen; im Fall der Nummer 2 treten die
in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannten Personen, sobald sie angemeldet
sind, an die Stelle der Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der
Kapitalgesellschaft. 2Das Ordnungsgeldverfahren kann auch gegen die Kapital-
gesellschaft durchgeführt werden, für die die Mitglieder des vertretungsberech-
tigten Organs die in Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Pflichten zu erfüllen haben.

1) Komma fehlt im BGBl. I.
2) Beck-Texte im dtv Bd. 5021, BankR Nr. 12.
3) Beachte hierzu Übergangsvorschriften in Art. 75 und 80 EGHGB (Nr. 2).

1 HGB § 335 3. Buch. Handelsbücher
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3Dem Verfahren steht nicht entgegen, dass eine der Offenlegung vorausgehen-
de Pflicht, insbesondere die Aufstellung des Jahres- oder Konzernabschlusses
oder die unverzügliche Erteilung des Prüfauftrags, noch nicht erfüllt ist. 4Das
Ordnungsgeld beträgt mindestens zweitausendfünfhundert und höchstens fünf-
undzwanzigtausend Euro. 5Eingenommene Ordnungsgelder fließen dem Bun-
desamt zu.
(1a) 1 Ist die Kapitalgesellschaft kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d,

beträgt das Ordnungsgeld höchstens den höheren der folgenden Beträge:
1. zehn Millionen Euro,
2. 5 Prozent des jährlichen Gesamtumsatzes, den die Kapitalgesellschaft im der
Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielt hat, oder

3. das Zweifache des aus der unterlassenen Offenlegung gezogenen wirtschaftli-
chen Vorteils; der wirtschaftliche Vorteil umfasst erzielte Gewinne und ver-
miedene Verluste und kann geschätzt werden.

2Wird das Ordnungsgeld einem Mitglied des gesetzlichen Vertretungsorgans
der Kapitalgesellschaft angedroht, beträgt das Ordnungsgeld abweichend von
Satz 1 höchstens den höheren der folgenden Beträge:
1. zwei Millionen Euro oder
2. das Zweifache des aus der unterlassenen Offenlegung gezogenen Vorteils; der
wirtschaftliche Vorteil umfasst erzielte Gewinne und vermiedene Verluste
und kann geschätzt werden.

(1b) 1Gesamtumsatz im Sinne des Absatzes 1a Satz 1 Nummer 2 ist
1. im Falle von Kreditinstituten, Zahlungsinstituten, Wertpapierinstituten und
Finanzdienstleistungsinstituten im Sinne des § 340 der sich aus dem auf das
Institut anwendbaren nationalen Recht im Einklang mit Artikel 27 Num-
mer 1, 3, 4, 6 und 7 oder Artikel 28 Nummer B1, B2, B3, B4 und B7 der
Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahres-
abschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanz-
instituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1) ergebende Gesamtbetrag,
abzüglich der Umsatzsteuer und sonstiger direkt auf diese Erträge erhobener
Steuern,

2. im Falle von Versicherungsunternehmen der sich aus dem auf das Versiche-
rungsunternehmen anwendbaren nationalen Recht im Einklang mit Arti-
kel 63 der Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über
den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Versicherungs-
unternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7) ergebende Gesamtbetrag,
abzüglich der Umsatzsteuer und sonstiger direkt auf diese Erträge erhobener
Steuern,

3. im Übrigen der Betrag der Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 oder der
Nettoumsatzerlöse nach Maßgabe des auf das Unternehmen anwendbaren
nationalen Rechts im Einklang mit Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie
2013/34/EU.

2Handelt es sich bei der Kapitalgesellschaft um ein Mutterunternehmen oder
um ein Tochterunternehmen im Sinne von § 290, ist anstelle des Gesamt-
umsatzes der Kapitalgesellschaft der Gesamtumsatz im Konzernabschluss des
Mutterunternehmens maßgeblich, der für den größten Kreis von Unterneh-
men aufgestellt wird. 3Wird der Konzernabschluss für den größten Kreis von

2. Abschnitt. Vorschr. für Kapitalgesellschaften § 335 HGB 1
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Unternehmen nicht nach den in Satz 1 genannten Vorschriften aufgestellt, ist
der Gesamtumsatz nach Maßgabe der den in Satz 1 Nummer 1 bis 3 vergleich-
baren Posten des Konzernabschlusses zu ermitteln. 4 Ist ein Jahresabschluss oder
Konzernabschluss für das maßgebliche Geschäftsjahr nicht verfügbar, ist der
Jahres- oder Konzernabschluss für das unmittelbar vorausgehende Geschäftsjahr
maßgeblich; ist auch dieser nicht verfügbar, kann der Gesamtumsatz geschätzt
werden.
(1c) Soweit dem Bundesamt Ermessen bei der Höhe eines Ordnungsgeldes

zusteht, hat es auch frühere Verstöße der betroffenen Person zu berücksichti-
gen.
(1d) 1Das Bundesamt unterrichtet die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht unverzüglich über jedes Ordnungsgeld, das gemäß Absatz 1 gegen
eine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 264d oder gegen ein Mitglied ihrer
Vertretungsorgane festgesetzt wird. 2Wird gegen eine solche Ordnungsgeldfest-
setzung Beschwerde eingelegt, unterrichtet das Bundesamt die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht über diesen Umstand sowie über den Ausgang
des Beschwerdeverfahrens.
(2) 1Auf das Verfahren sind die §§ 15 bis 19, § 40 Abs. 1, § 388 Abs. 1,

§ 389 Abs. 3, § 390 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit1) sowie im
Übrigen § 11 Nr. 1 und 2, § 12 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und 3, §§ 14, 15, 20
Abs. 1 und 3, § 21 Abs. 1, §§ 23 und 26 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze entsprechend anzuwenden. 2Das
Ordnungsgeldverfahren ist ein Justizverwaltungsverfahren. 3Zur Vertretung der
Beteiligten sind auch Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, Steuerbera-
ter, Steuerbevollmächtigte, Personen und Vereinigungen im Sinn des § 3 Nr. 4
des Steuerberatungsgesetzes sowie Gesellschaften im Sinn des § 3 Nr. 2 und 3
des Steuerberatungsgesetzes, die durch Personen im Sinn des § 3 Nr. 1 des
Steuerberatungsgesetzes handeln, befugt.
(2a) 1Die Akten einschließlich der Verfahrensakten in der Zwangsvollstre-

ckung werden elektronisch geführt. 2Auf die elektronische Aktenführung und
die elektronische Kommunikation ist § 110c des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten entsprechend anzuwenden, jedoch dessen Satz 1
1. nicht in Verbindung mit dessen Satz 2 und § 32b der Strafprozessordnung auf
a) die Androhung eines Ordnungsgeldes nach Absatz 3 Satz 1,
b) die Kostenentscheidung nach Absatz 3 Satz 2 und
c) den Erlass von Zwischenverfügungen;

2. nicht in Verbindung mit den §§ 32d und 32e Absatz 3 Satz 1 und 2 der
Strafprozessordnung auf das Verfahren insgesamt sowie

3. einschließlich dessen Sätze 2 und 3 nicht auf die Beitreibung nach dem
Justizbeitreibungsgesetz.

3 Satz 2 gilt entsprechend auch für Verfügungen im Sinne der Absätze 3 und 4,
die automatisiert erlassen werden können.
(3) 1Den in Absatz 1 Satz 1 und 2 bezeichneten Beteiligten ist unter An-

drohung eines Ordnungsgeldes in bestimmter Höhe aufzugeben, innerhalb
einer Frist von sechs Wochen vom Zugang der Androhung an ihrer gesetzli-

1) Beck-Texte im dtv Bd. 5527, FGG Nr. 1.

1 HGB § 335 3. Buch. Handelsbücher
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chen Verpflichtung nachzukommen oder die Unterlassung mittels Einspruchs
gegen die Verfügung zu rechtfertigen. 2Mit der Androhung des Ordnungs-
geldes sind den Beteiligten zugleich die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
3Der Einspruch kann auf Einwendungen gegen die Entscheidung über die
Kosten beschränkt werden. 4Der Einspruch gegen die Androhung des Ord-
nungsgeldes und gegen die Entscheidung über die Kosten hat keine aufschie-
bende Wirkung. 5Führt der Einspruch zu einer Einstellung des Verfahrens, ist
zugleich auch die Kostenentscheidung nach Satz 2 aufzuheben.
(4) 1Wenn die Beteiligten nicht spätestens sechs Wochen nach dem Zugang

der Androhung der gesetzlichen Pflicht entsprochen oder die Unterlassung
mittels Einspruchs gerechtfertigt haben, ist das Ordnungsgeld festzusetzen und
zugleich die frühere Verfügung unter Androhung eines erneuten Ordnungs-
geldes zu wiederholen. 2Haben die Beteiligten die gesetzliche Pflicht erst nach
Ablauf der Sechswochenfrist erfüllt, hat das Bundesamt das Ordnungsgeld wie
folgt herabzusetzen:
1. auf einen Betrag von 500 Euro, wenn die Beteiligten von dem Recht einer
Kleinstkapitalgesellschaft nach § 326 Absatz 2 Gebrauch gemacht haben;

2. auf einen Betrag von 1 000 Euro, wenn es sich um eine kleine Kapitalgesell-
schaft im Sinne des § 267 Absatz 1 handelt;

3. auf einen Betrag von 2 500 Euro, wenn ein höheres Ordnungsgeld angedroht
worden ist und die Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 nicht vorliegen,
oder

4. jeweils auf einen geringeren Betrag, wenn die Beteiligten die Sechswochen-
frist nur geringfügig überschritten haben.

3Bei der Herabsetzung sind nur Umstände zu berücksichtigen, die vor der
Entscheidung des Bundesamtes eingetreten sind.
(5) 1Waren die Beteiligten unverschuldet gehindert, in der Sechswochenfrist

nach Absatz 4 Einspruch einzulegen oder ihrer gesetzlichen Verpflichtung
nachzukommen, hat ihnen das Bundesamt auf Antrag Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand zu gewähren. 2Das Verschulden eines Vertreters ist der ver-
tretenen Person zuzurechnen. 3Ein Fehlen des Verschuldens wird vermutet,
wenn eine Rechtsbehelfsbelehrung unterblieben ist oder fehlerhaft ist. 4Der
Antrag auf Wiedereinsetzung ist binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hin-
dernisses schriftlich beim Bundesamt zu stellen. 5Die Tatsachen zur Begrün-
dung des Antrags sind bei der Antragstellung oder im Verfahren über den
Antrag glaubhaft zu machen. 6Die versäumte Handlung ist spätestens sechs
Wochen nach Wegfall des Hindernisses nachzuholen. 7 Ist innerhalb eines Jahres
seit dem Ablauf der Sechswochenfrist nach Absatz 4 weder Wiedereinsetzung
beantragt noch die versäumte Handlung nachgeholt worden, kann Wiederein-
setzung nicht mehr gewährt werden. 8Die Wiedereinsetzung ist nicht anfecht-
bar. 9Haben die Beteiligten Wiedereinsetzung nicht beantragt oder ist die
Ablehnung des Wiedereinsetzungsantrags bestandskräftig geworden, können
sich die Beteiligten mit der Beschwerde nicht mehr darauf berufen, dass sie
unverschuldet gehindert waren, in der Sechswochenfrist Einspruch einzulegen
oder ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.
(6) 1Liegen dem Bundesamt in einem Verfahren nach den Absätzen 1 bis 5

keine Anhaltspunkte über die Einstufung einer Gesellschaft im Sinne des § 267
Absatz 1 bis 3 oder des § 267a vor, kann es den in Absatz 1 Satz 1 und 2
bezeichneten Beteiligten aufgeben, die Bilanzsumme nach Abzug eines auf der

2. Abschnitt. Vorschr. für Kapitalgesellschaften § 335 HGB 1
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Aktivseite ausgewiesenen Fehlbetrags (§ 268 Absatz 3), die Umsatzerlöse (§ 277
Absatz 1) und die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer (§ 267 Absatz 5)
für das betreffende Geschäftsjahr und für diejenigen Geschäftsjahre, die für die
Einstufung erforderlich sind, anzugeben. 2Unterbleiben die Angaben nach
Satz 1, so wird für das weitere Verfahren vermutet, dass die Erleichterungen der
§§ 326 und 327 nicht in Anspruch genommen werden können. 3Die Sätze 1
und 2 gelten für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht entspre-
chend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der §§ 267, 326 und 327 der § 293
tritt.
(7) 1Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann zur

näheren Ausgestaltung der elektronischen Aktenführung und elektronischen
Kommunikation nach Absatz 2a in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden
Fassung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates
bedarf,
1. die Weiterführung von Akten in Papierform gestatten, die bereits vor Ein-
führung der elektronischen Aktenführung in Papierform angelegt wurden,

2. die organisatorischen und dem Stand der Technik entsprechenden tech-
nischen Rahmenbedingungen für die elektronische Aktenführung ein-
schließlich der einzuhaltenden Anforderungen des Datenschutzes, der Da-
tensicherheit und der Barrierefreiheit festlegen,

3. die Standards für die Übermittlung elektronischer Akten zwischen dem
Bundesamt und einer anderen Behörde oder einem Gericht näher bestim-
men,

4. die Standards für die Einsicht in elektronische Akten vorgeben,
5. elektronische Formulare einführen und
a) bestimmen, dass die in den Formularen enthaltenen Angaben ganz oder
teilweise in strukturierter maschinenlesbarer Form zu übermitteln sind,

b) eine Kommunikationsplattform vorgeben, auf der die Formulare im Inter-
net zur Nutzung bereitzustellen sind, und

c) bestimmen, dass eine Identifikation des Formularverwenders abweichend
von Absatz 2a in Verbindung mit § 110c des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten und § 32a Absatz 3 der Strafprozessordnung durch Nutzung
des elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalausweisge-
setzes, § 12 des eIDKarte-Gesetzes oder § 78 Absatz 5 des Aufenthalts-
gesetzes erfolgen kann,

6. Formanforderungen und weitere Einzelheiten für den automatisierten Erlass
von Entscheidungen festlegen,

7. die Einreichung elektronischer Dokumente, abweichend von Absatz 2a in
Verbindung mit § 110c des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und § 32a
der Strafprozessordnung, erst zum 1. Januar des Jahres 2019 oder 2020
zulassen und

8. die Weiterführung der Akten in der bisherigen elektronischen Form bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt vor dem 1. Januar 2026 gestatten.

2Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann die Er-
mächtigungen des Satzes 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates auf das Bundesamt für Justiz übertragen.

1 HGB § 335 3. Buch. Handelsbücher
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§ 335a Beschwerde gegen die Festsetzung von Ordnungsgeld;
Rechtsbeschwerde; Verordnungsermächtigung. (1) 1Gegen die Entschei-
dung, durch die das Ordnungsgeld festgesetzt oder der Einspruch oder der
Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand verworfen wird, sowie
gegen die Entscheidung nach § 335 Absatz 3 Satz 5 findet die Beschwerde nach
den Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit1) statt, soweit sich aus Satz 2
oder den nachstehenden Absätzen nichts anderes ergibt. 2Die Beschwerde hat
aufschiebende Wirkung, wenn sie die Festsetzung eines Ordnungsgeldes zum
Gegenstand hat.
(2) 1Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen;

über sie entscheidet das für den Sitz des Bundesamtes zuständige Landgericht.
2Zur Vermeidung von erheblichen Verfahrensrückständen oder zum Ausgleich
einer übermäßigen Geschäftsbelastung wird die Landesregierung des Landes, in
dem das Bundesamt seinen Sitz unterhält, ermächtigt, durch Rechtsverordnung
die Entscheidung über die Rechtsmittel nach Satz 1 einem anderen Land-
gericht oder weiteren Landgerichten zu übertragen. 3Die Landesregierung
kann diese Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltung übertragen. 4 Ist bei
dem Landgericht eine Kammer für Handelssachen gebildet, so tritt diese
Kammer an die Stelle der Zivilkammer. 5Entscheidet über die Beschwerde die
Zivilkammer, so sind die §§ 348 und 348a der Zivilprozessordnung entspre-
chend anzuwenden; über eine bei der Kammer für Handelssachen anhängige
Beschwerde entscheidet der Vorsitzende. 6Das Landgericht kann nach billigem
Ermessen bestimmen, dass den Beteiligten die außergerichtlichen Kosten, die
zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren, ganz oder teil-
weise aus der Staatskasse zu erstatten sind. 7 Satz 6 gilt entsprechend, wenn das
Bundesamt der Beschwerde abhilft. 8 § 91 Absatz 1 Satz 2 und die §§ 103 bis
107 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. 9 § 335 Absatz 2 Satz 3 ist
anzuwenden.
(3) 1Gegen die Beschwerdeentscheidung ist die Rechtsbeschwerde statthaft,

wenn das Landgericht sie zugelassen hat. 2Für die Rechtsbeschwerde gelten die
Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend, soweit sich aus
diesem Absatz nichts anderes ergibt. 3Über die Rechtsbeschwerde entscheidet
das für den Sitz des Landgerichts zuständige Oberlandesgericht. 4Die Rechts-
beschwerde steht auch dem Bundesamt zu. 5Vor dem Oberlandesgericht müs-
sen sich die Beteiligten durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen; dies gilt
nicht für das Bundesamt. 6Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 6 und 8 gelten
entsprechend.
(4) Auf die elektronische Aktenführung des Gerichts und die Kommunikati-

on mit dem Gericht nach den Absätzen 1 bis 3 sind die folgenden Vorschriften
entsprechend anzuwenden:
1. § 110a Absatz 1 Satz 1 und § 110c des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
sowie

2. § 110a Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 2 Satz 1 und § 134 Satz 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten mit der Maßgabe, dass die Landesregierung des
Landes, in dem das Bundesamt seinen Sitz hat, die Rechtsverordnung erlässt

1) Beck-Texte im dtv Bd. 5527, FGG Nr. 1.

2. Abschnitt. Vorschr. für Kapitalgesellschaften § 335a HGB 1



146

und die Ermächtigungen durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizver-
waltung übertragen kann.

Dritter Titel. Gemeinsame Vorschriften für Straf-, Bußgeld- und
Ordnungsgeldverfahren

§ 335b Anwendung der Straf- und Bußgeld- sowie der Ordnungs-
geldvorschriften auf bestimmte offene Handelsgesellschaften und
Kommanditgesellschaften. 1Die Strafvorschriften der §§ 331 bis 333a, die
Bußgeldvorschrift des § 334 sowie die Ordnungsgeldvorschrift des § 335 gelten
auch für offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften im Sinn
des § 264a Abs. 1. 2Das Verfahren nach § 335 ist in diesem Fall gegen die
persönlich haftenden Gesellschafter oder gegen die Mitglieder der vertretungs-
berechtigten Organe der persönlich haftenden Gesellschafter zu richten. 3Es
kann auch gegen die offene Handelsgesellschaft oder gegen die Kommanditge-
sellschaft gerichtet werden. 4§ 335a ist entsprechend anzuwenden.

§ 335c Mitteilungen an die Abschlussprüferaufsichtsstelle. (1) Das
Bundesamt für Justiz übermittelt der Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle alle Bußgeldentscheidungen nach
§ 334 Absatz 2a.
(2) 1 In Strafverfahren, die eine Straftat nach den §§ 332, 333 oder § 333a

zum Gegenstand haben, übermittelt die Staatsanwaltschaft im Falle der Erhe-
bung der öffentlichen Klage der Abschlussprüferaufsichtsstelle die das Verfahren
abschließende Entscheidung. 2 Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel
eingelegt worden, ist die Entscheidung unter Hinweis auf das eingelegte
Rechtsmittel zu übermitteln.

Dritter Abschnitt. Ergänzende Vorschriften für eingetragene
Genossenschaften

§ 3361) Pflicht zur Aufstellung von Jahresabschluß und Lagebericht.
(1) 1Der Vorstand einer Genossenschaft hat den Jahresabschluß (§ 242) um

einen Anhang zu erweitern, der mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung eine Einheit bildet, sowie einen Lagebericht aufzustellen. 2Der
Jahresabschluß und der Lagebericht sind in den ersten fünf Monaten des
Geschäftsjahrs für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. 3 Ist die Genossen-
schaft kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d und begibt sie nicht aus-
schließlich die von § 327a erfassten Schuldtitel, beträgt die Frist nach Satz 2 vier
Monate.
(2) 1Auf den Jahresabschluss und den Lagebericht sind, soweit in diesem

Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, die folgenden Vorschriften entsprechend
anzuwenden:
1. § 264 Absatz 1 Satz 4 erster Halbsatz und Absatz 1a, 2,
2. die §§ 265 bis 289e, mit Ausnahme von § 277 Absatz 3 Satz 1 und § 285
Nummer 17,

3. § 289f Absatz 4 nach Maßgabe des § 9 Absatz 3 und 4 des Genossenschafts-
gesetzes.

1) Beachte hierzu Übergangsvorschriften in Art. 75, 80 und 84 EGHGB (Nr. 2).

1 HGB §§ 335b–336 3. Buch. Handelsbücher


